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Die Stadt Wuppertal, Ressort 401.36, Zentrale Vergabestelle, Wegnerstr. 7, 
42275 Wuppertal, schreibt aus: 

Öffentliche Ausschreibung VOB 

Die Vergabeunterlagen der nachfolgend aufgeführten Ausschreibungen können 
ab Montag, dem 29.10.01, 
unter Angabe des Ausschreibungsobjektes bei dem Ressort 401.36, Zentrale Vergabestelle, Zimmer 
76 oder 82, Wegnerstr. 7, 42275 Wuppertal, gegen das genannte Entgelt angefordert bzw. zwischen 
9.00 und 12.00 Uhr abgeholt werden. 

Das Entgelt ist nur durch einen auf das Ressort 401.36, Zentrale Vergabestelle, ausgestellten Verrech
nungsscheck zu begleichen. Hierbei ist die Haushaltsstelle, das Bauvorhaben und die ausgeschriebene 
Leistung zu vermerken. 

Das Entgelt wird nicht erstattet. 

Zeichnungen und Ausschreibungsunterlagen können nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen 
werden. 

Die Angebote sind bis zum Eröffnungstermin verschlossen unter Benutzung des farbigen Umschlags bei 
dem Ressort 401.36, Zentrale Vergabestelle, Zimmer 76, einzureichen. 

Die Öffnung und Verlesung der eingereichten Angebote findet zu der angegebenen Zeit im o. g. Zimmer 
in Gegenwart etwa erschienener Bieter oder deren Bevollmächtigter statt. 

Zahlungen und Sicherheitsleistungen erfolgen nach § 16 VOB-B in Verbindung mit den Ziffern 14 und 15 
der Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Stadt Wuppertal. 

Vergabebeschwerden sind zu richten an die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 63, Postfach 30 08 
65, 40408 Düsseldorf. 

Durch das Ressort Straßen & Verkehr (R. 104) soll vergeben werden: 

Fahrbahn- und Gehweginstandsetzung Bendahler Str. und Emilstr. 

Los 1: Arbeiten für die Stadt Wuppertal 
ca. 1650 m² Fahrbahnoberfläche fräsen 
ca. 852 m Bordsteinverlegung 
ca. 350 m² Pflasterdecke herstellen 
ca. 5500 m² Fahrbahnoberfläche erneuern 
ca. 430 m Flussbahn aus Gussasphalt herstellen 

Los 2: Arbeiten für die WSW AG 

Vergabe-Nr.: B 462/01 
Ausführungszeit: Beginn: April 2002 

Fertigstellung: 60 Arbeitstage 
Entgelt für Ausschreibungsunterlagen: 35,00 DM 
Haushaltsstelle: 6301-112.0000.6/131 
Eröffnungstermin: 19.11.01 - 11:00 Uhr 
Ablauf der Zuschlagsfrist: 31.12.01 
Einsichtnahme in die Ausschreibungsunterlagen: R. 104.41, Herr Dörschelln, 

Tel. (0202) 5 63-55 28 

Der Oberbürgermeister 
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Die Stadt Wuppertal, Ressort 401.36, Zentrale Vergabestelle, Wegnerstr. 7, 
42275 Wuppertal, schreibt aus: 

Öffentliche Ausschreibung VOB 

Die Vergabeunterlagen der nachfolgend aufgeführten Ausschreibungen können 
ab Montag, dem 29.10.01, 
unter Angabe des Ausschreibungsobjektes bei dem Ressort 401.36, Zentrale Vergabestelle, Zimmer 
76 oder 82, Wegnerstr. 7, 42275 Wuppertal, gegen das genannte Entgelt angefordert bzw. zwischen 
9.00 und 12.00 Uhr abgeholt werden. 

Das Entgelt ist nur durch einen auf das Ressort 401.36, Zentrale Vergabestelle, ausgestellten Verrech
nungsscheck zu begleichen. Hierbei ist die Haushaltsstelle, das Bauvorhaben und die ausgeschriebene 
Leistung zu vermerken. 

Das Entgelt wird nicht erstattet. 

Zeichnungen und Ausschreibungsunterlagen können nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen 
werden. 

Die Angebote sind bis zum Eröffnungstermin verschlossen unter Benutzung des farbigen Umschlags bei 
dem Ressort 401.36, Zentrale Vergabestelle, Zimmer 76, einzureichen. 

Die Öffnung und Verlesung der eingereichten Angebote findet zu der angegebenen Zeit im o. g. Zimmer 
in Gegenwart etwa erschienener Bieter oder deren Bevollmächtigter statt. 

Zahlungen und Sicherheitsleistungen erfolgen nach § 16 VOB-B in Verbindung mit den Ziffern 14 und 15 
der Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Stadt Wuppertal. 

Vergabebeschwerden sind zu richten an die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 63, Postfach 30 08 
65, 40408 Düsseldorf. 

Durch das Gebäudemanagement Wuppertal (GMW) sollen vergeben werden: 

Metallbauarbeiten DIN 18360 
- Realschule im Schulzentrum Ost, Max-Planck-Str. 10, Ausbau Untergeschoss 

3 St. Alu-Fassadenelemente, Einzelgröße ca. 25 m², herstellen, liefern und einbauen 
1 St. Eingangselement, Einzelgröße ca. 13 m², herstellen, liefern und einbauen 
6 St. Sonnenschutzanlagen, Einzelgröße ca. 7 m², herstellen, liefern und einbauen 
3 St. Sonnenschutzanlagen, Einzelgröße ca. 3 m², herstellen, liefern und einbauen 
1 St. Sonnenschutzanlagensteuerung liefern und einbauen 
sowie diverse Demontage- und Nebenarbeiten 

Vergabe-Nr.: B 467/01 
Ausführungszeit: Beginn: 02. KW 2002 

Fertigstellung: 30 Arbeitstage 
Entgelt für Ausschreibungsunterlagen: 25,00 DM 
Eröffnungstermin: 20.11.01 - 11:00 Uhr 
Ablauf der Zuschlagsfrist: 31.12.01 
Einsichtnahme in die Ausschreibungsunterlagen: GMW.FB 1, Herr Mönnick, 

Tel. (0202) 5 63-54 66 

Der Oberbürgermeister 
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Die Stadt Wuppertal, Ressort 401.36, Zentrale Vergabestelle, Wegnerstr. 7, 
42275 Wuppertal, schreibt aus: 

Öffentliche Ausschreibung VOB 

Die Vergabeunterlagen der nachfolgend aufgeführten Ausschreibungen können
 
ab Montag, dem 29.10.01,
 
unter Angabe des Ausschreibungsobjektes bei dem Ressort 401.36, Zentrale Vergabestelle, Zimmer 76
 
oder 82, Wegnerstr. 7, 42275 Wuppertal, gegen das genannte Entgelt angefordert bzw. zwischen 9.00
 
und 12.00 Uhr abgeholt werden.
 

Das Entgelt ist nur durch einen auf das Ressort 401.36, Zentrale Vergabestelle, ausgestellten Verrech
nungsscheck zu begleichen. Hierbei ist die Haushaltsstelle, das Bauvorhaben und die ausgeschriebene
 
Leistung zu vermerken.
 

Das Entgelt wird nicht erstattet. 

Zeichnungen und Ausschreibungsunterlagen können nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen wer
den. 

Die Angebote sind bis zum Eröffnungstermin verschlossen unter Benutzung des farbigen Umschlags bei 
dem Ressort 401.36, Zentrale Vergabestelle, Zimmer 76, einzureichen. 

Die Öffnung und Verlesung der eingereichten Angebote findet zu der angegebenen Zeit im o. g. Zimmer in 
Gegenwart etwa erschienener Bieter oder deren Bevollmächtigter statt. 

Zahlungen und Sicherheitsleistungen erfolgen nach § 16 VOB-B in Verbindung mit den Ziffern 14 und 15 der 
Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Stadt Wuppertal. 

Vergabebeschwerden sind zu richten an die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 63, Postfach 30 08 65, 
40408 Düsseldorf. 

Durch das Gebäudemanagement Wuppertal (GMW) sollen vergeben werden: 

Austausch der Sektionaltorsteuerung 
- Hauptfeuerwache August-Bebel-Str. 

- Austausch der Steuerung inkl. Antrieb, 26 Stück 
- Herabsetzen der Torsionsfederwelle, 20 Stück 
- Lieferung und Einbau von Lichtschränken und Bodenleisten, 26 Stück 

Vergabe-Nr.: B 486/01 
Ausführungszeit: Beginn: Dezember 2001 

Fertigstellung: 25 Arbeitstage 
Entgelt für Ausschreibungsunterlagen: 25,00 DM 
Eröffnungstermin: 22.11.01 - 11:00 Uhr 
Ablauf der Zuschlagsfrist: 21.12.01 
Einsichtnahme in die Ausschreibungsunterlagen: GMW.FB 2, Herr Reuter, 

Tel. (0202) 5 63-55 17 

Der Oberbürgermeister 

- 1 
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 Öffentlicher Teilnahmewettbewerb gem. §3 VOB/A 

Rinnenreinigung Zoo-Dächer, Hubertusallee 30, 42117 Wuppertal

 Unterhaltsarbeiten für ein Jahr mit der Option auf Verlängerung, über das Reinigen der 
Dachrinnen und Dachflächen, sowie der Feststellung und Mitteilung von Dachflächenschäden an 
die Bauleitung des GMW. 

Die Stadt Wuppertal beabsichtigt, wegen des besonderen Schutzes der Tiere sowie der Zoobesucher die Leistung 
über die Rinnen- sowie Dachflächenreinigung der Gebäude des Zoologischen Gartens für ein Jahr mit der Option 
auf Verlängerung gemäß § 3 Nr. 1 (2) VOB/A beschränkt auszuschreiben und in zwei Teillose zu vergeben. 
Der Ausschreibung wird eine Lageplan im Maßstab 1 : 1000, vorgegeben und gemäß § 9 Nr. 6 VOB/A eine 
Leistungsbeschreibung zugrunde gelegt. 

Rahmendaten für die Unterhaltsarbeiten 

- 5.100 m² Flachdächer mit bituminöser Eindeckung 
- 1.350 m² Pultdächer mit bituminöser Eindeckung 
- 2.000 m² bekieste Flachdächer mit bituminöser Eindeckung 
- 300 m² Eternitdächer 
- 350 m² Pfannendächer 
- 1.000 m² Schieferdächer 
- 1.200 m ² Glasdächer (Gewächshauser) 

die vorgenannten Dachflächen verteilen sich auf 65 Gebäude bzw. Stallungen, von denen 10 Gebäude 
zweigeschossig und der Rest eingeschossig sind. 

Bei der Rinnenreinigung sind insgesamt 1.300m Rinne an 44 Gebäude zu Reinigen. 

Vorgesehne Termine: 

Geplante Auftragsvergabe: Dezember 2001 
Geplante Ausführungszeit: Frühjahr 2002 sowie Herbst 2002 

Auskunft zu techn. Fragen erteilt: Herr Korpys, GMW, Tel. 0202/563-5437 
Fragen zum Ausschreibungsverfahren: Herr Dietz, Zentrale Vergabestelle, Tel. 0202/563-5334 

Mit diesem Teilnahmewettbewerb werden Firmen des Dachdeckerhandwerks angesprochen. 
Teilnahmeanträge für den Angebotswettbewerb sind in deutscher Sprache, mit Nachweisen über die Befähigung 
diese Arbeiten ausführen zu können, bis zum 12.11.01, 14:00 Uhr bei der Zentralen Vergabestelle, 
Rathaus Barmen, Wegnerstr. 7, 42275 Wuppertal, Fax-Nr. 0202/563-8536, einzureichen. 

Ein Anspruch auf Berücksichtigung eines Teilnahmeantrages besteht nicht.
 

Für die Aufforderung zur Angebotsabgabe und Erteilung des Zuschlages ist das GMW der Stadt Wuppertal
 
zuständig.
 

Nachprüfung von Vergabebeschwerden:
 
Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 63, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf
 

Der Oberbürgermeister
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+Die Stadt Wuppertal, Ressort 401.36, Zentrale Vergabestelle, Wegnerstr. 7, 42275 Wuppertal, 
schreibt aus: 

Öffentliche Ausschreibung VOL 

Die Vergabeunterlagen der nachfolgend aufgeführten Ausschreibung können ab
 
Montag, dem 29.10.01,
 
unter Angabe des Ausschreibungsobjektes bei dem Ressort 401.36, Zentrale Vergabestelle,
 
Zimmer 76 oder 82, Wegnerstr. 7, 42275 Wuppertal, gegen das vorgenannte Entgelt angefordert
 
bzw. zwischen 9.00 und 12.00 Uhr abgeholt werden.
 

Das Entgelt ist nur durch einen auf das Ressort 401.36, Zentrale Vergabestelle, ausgestellten
 
Verrechnungsscheck zu begleichen. Hierbei ist die Haushaltsstelle, das Bauvorhaben und die ausge
schriebene Leistung zu vermerken.
 

Das Entgelt wird nicht erstattet. 

Zeichnungen und Ausschreibungsunterlagen können nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen 
werden. 

Die Angebote sind bis zum Eröffnungstermin verschlossen unter Benutzung des farbigen Umschlags bei 
dem Ressort 401.36, Zentrale Vergabestelle, Zimmer 76, einzureichen. 

Es wird darauf hingewiesen, daß der Bewerber mit der Abgabe seines Angebotes auch den Bestimmun
gen über nicht berücksichtigte Angebote (§ 27 VOL-A) unterliegt. 

Zahlungen erfolgen nach § 17 VOL-B in Verbindung mit den Ziffern 17 und 18 der Zusätzlichen Vertrags
bedingungen der Stadt Wuppertal. 

Durch den Stadtbetrieb Flüchtlinge (SB 204) soll vergeben werden: 

Lieferung von Elektrogroßgeräten, Kleingewerbe-Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Elektro
herden und Kühlschränken (4 Lose) 

Vergabe-Nr.: L 127/01 
Liefertermin: auf Abruf, siehe Vorbemerkungen 
Entgelt für Ausschreibungsunterlagen: 15,00 DM 
Haushaltsstelle: 4370-150.0000.7 
Eröffnungstermin: 22.11.01 - 14:00 Uhr 
Ablauf der Zuschlagsfrist: 21.12.01 
Einsichtnahme in die Ausschreibungsunterlagen: Stadtbetrieb 204.04, Frau Eifler, 

Tel. (0202) 5 63-27 49 

Der Auftraggeber behält sich die getrennte Vergabe nach Losen vor! 

Der Oberbürgermeister 
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Verhandlungsverfahren nach VOF
 
Stadt Wuppertal: Beratung bei der Suche nach einem
 

Mitgesellschafter für ein Klinikum
 

1. Auftraggeber: 

Stadt Wuppertal, vertreten durch den Oberbürgermeister Dr. Hans Kremendahl, Ressort 

403.03, Frau Dipl.-Ökonomin Sylvia Hübler, Wegnerstr. 7, D - 42275 Wuppertal (Barmen). 

Tel. (0202) 563 5187. Fax. (0202) 563 4742 

2. Kategorie der Dienstleistung und Beschreibung: CPC-Referenznummer: 

CPV: 74140000, 74141200 

CPC-Referenznummer: 865, 866, 86501 (Allgemeine Unternehmensberatungsleistungen), 

86502 (Finanzberatungsleistungen). 

Umfassende Beratung der Stadt Wuppertal beim Verkauf von Geschäftsanteilen an dem 

städtischen Tochterunternehmen Klinikum Wuppertal GmbH mit Sitz in Wuppertal bzw. 

Kapitalerhöhung bzw. Kombination beider Maßnahmen, mit Ausnahme der gesetzlich 

besonderen Berufsständen vorbehaltenen Beratungsleistungen. 

Die Stadt Wuppertal hält 100 % der Geschäftsanteile an der Klinikum Wuppertal GmbH. Sie 

beabsichtigt, mögliche neue Gesellschafter an der Klinikum Wuppertal GmbH mit dem Ziel 

der Kapitalaufstockung aufzunehmen. 

Gesucht wird ein sach- und branchenkundiges sowie transaktionserfahrenes 

Beratungsunternehmen, das möglichst über Erfahrungen im Bereich der Privatisierung bzw. 

Teilprivatisierung im Gesundheitsbereich verfügt. Das Beteiligungsmodell soll erarbeitet und 

festgelegt werden. 

Insbesondere werden folgende Leistungen erwartet: 

� Vorbereitung und Durchführung einer Angebotseinholung zur Beteiligung als 

Mitgesellschafter der Klinikum Wuppertal GmbH 

� Prüfung und Auswertung der eingeholten Angebote 

� Beratung des Auftraggebers bei der wirtschaftlichen Prüfung und Bewertung der 

Angebote 

� Mitwirkung bei Verhandlungsgesprächen mit Bietern und 



 

 

 

 

 

� Durchsetzung einer für die Stadt Wuppertal und die Klinikum Wuppertal GmbH günstigen 

Vertragsgestaltung 

Für die Auftragserteilung werden folgende Kriterien festgelegt (ohne Rangfolge): 

¤ Erfahrungen und Referenzen bei Privatisierungen bzw. Teilprivatisierungen, 

insbesondere im Krankenhausbereich. 

¤ Know-how in medizinisch/pflegerisch/krankenhauspolitischer Hinsicht. 

¤ Fehlende Interessenkonflikte. 

¤ Entgeltkonditionen 

3. Ausführungsort: 

D - Wuppertal 

4. a) Angabe, ob die Leistung durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften einem 

besonderen Berufsstand vorbehalten ist: 

Nein 

b) Verweisung auf die Rechts- oder Verwaltungsvorschrift: 

Nein 

c) Angabe, ob juristische Personen die Namen und die berufliche Qualifikation der 

Personen angeben müssen, die für die Ausführung der betreffenden Dienstleistungen 

verantwortlich sein sollen: 

Es sind die Namen und die berufliche Qualifikation der Berater anzugeben, die mit der 

Ausführung der betreffenden Dienstleistung betraut werden sollen. 

5. Angabe, ob der Dienstleistungserbringer Bewerbungen für einen Teil der 

betreffenden Leistungen abgeben kann: 

Entfällt 

6. Beabsichtigte Zahl oder Marge von Dienstleistungserbringern, die zur Verhandlung 

aufgefordert werden: 

3 bis 5 



7. Gegebenenfalls Verbot von Änderungsvorschlägen: 

entfällt 

8. Dauer des Auftrags oder Frist für die Erbringung der Dienstleistung: 

Beginn der Tätigkeit sofort nach Vergabe; erwarteter Abschluss Herbst 2002 

9. Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag 

vergeben wird, haben muss: 

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter 

10. a) Gegebenenfalls Begründung der Inanspruchnahme des beschleunigten 

Verfahrens: 

entfällt 

b) Einsendefrist für die Anträge auf Teilnahme:
 

04.12.01, 14:00 Uhr
 

c) Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind:
 

Stadt Wuppertal, Rathaus Barmen, Zentrale Vergabestelle, Zi. 82, Wegnerstr. 7, 42275 

Wuppertal, 

d) Sprache, in der diese Anträge abgefasst sein müssen: 

Deutsch 

11. Gegebenenfalls geforderte Kautionen und Sicherheiten: 

keine 

12. Angaben zur Lage des Dienstleistungserbringers sowie Angaben und 

Formalitäten, die zur Beurteilung der Frage erforderlich sind, ob der 

Dienstleistungserbringer die technischen und wirtschaftlichen Mindestanforderungen 

erfüllt: 

An die teilnehmenden Bewerber werden folgende wirtschaftlichen und technischen 

Mindestbedingungen gestellt: 

Der Bewerber muss über umfangreiche Erfahrungen auf allen Gebieten verfügen, die zur 

Vorbereitung und Begleitung derartiger Transaktionen erforderlich sind; insbesondere sind 

http:04.12.01


spezifische Erfahrungen im Bereich der Vorbereitung und Durchführung von Privatisierungs

bzw. Teilprivatisierungsprozessen für öffentliche Auftraggeber erforderlich. 

Der Dienstleistungserbringer soll möglichst mit öffentlichen Gesellschaften im Bereich der 

Privatisierung bzw. der Teilprivatisierung der Gesundheitsvorsorge bereits erfolgreich 

zusammengearbeitet haben und ggf. hierüber Nachweis erbringen. 

Die gestellten Anforderungen sind sowohl von dem Dienstleistungserbringer als auch von 

den zur Erbringung der Dienstleistungen eingesetzten Mitarbeiter nachzuweisen. 

Der Bewerber hat seine Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Erfahrung und Zuverlässigkeit durch 

geeignete Darstellung nachzuweisen, insbesondere: 

durch Aufstellung der Wesentlichen, in den letzten drei Jahren erbrachten Leistungen die in 

dem Zusammenhang mit der Privatisierung bzw. Teilprivatisierung für öffentliche 

Auftraggeber erfolgten. 

Geschäftsbeziehungen des Dienstleistungserbringers und mit ihm verbundenen 

Unternehmen aus dem Bereich des Krankenhaussektor bzw. aus dem pharmazeutischen 

Bereich und direkte bzw. indirekte Beteiligungen an Unternehmen aus diesen Sektoren sind, 

soweit sie diese Ausschreibung betreffen, offen zu legen. 

13. Gegebenenfalls Name und Anschrift der vom Auftraggeber bereits ausgewählten 

Dienstleistungserbringer: 

entfällt 

14. Sonstige Angaben, insbesondere die Stelle, an die sich der Bewerber zur 

Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann: 

Bewerber können sich wegen vermeintlicher Vergabeverstöße an folgende Vergabekammer 

wenden: Vergabekammer bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Cecilienallee 2, D- 40474 

Düsseldorf, Tel. (02 11) 475-33 02/-33 05, Fax. (02 11) 475-989. 

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung: 

25.10.01 

16. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt für amtliche Veröffentlichungen 

der Europäischen Gemeinschaften: 

... 
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17. Tag(e) der Veröffentlichung von Vorinformationen im Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaften: 

entfällt 

18. Angabe, ob der Auftrag in den Anwendungsbereich des 

Beschaffungsübereinkommens fällt: 

Ja 

Der Oberbürgermeister 

*****
 



 

 

 
 
  
 

 
   

  

 

 

   
 

  
 

  

 

  
 

  

 

   
 

 
  

  
 

 

   
 

 

 
 

    
 

 

 
  

   
  

  

   

   

 

Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Genehmigung / Inkrafttreten von Bauleitplänen 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die nachstehend genannte 
Flächennutzungsplanänderung gemäß § 6 des Baugesetzbuchs ( BauGB ) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.09.1997 (BGBl I S. 2141) genehmigt. 

Flächennutzungsplanänderung Nr. 881 – Schluchtstraße / Bireneichen 

Gebiet: Die Abgrenzung des Geltungsbereiches verläuft auf der hinteren 
Grundstücksgrenze zu den Häusern Schloßstraße 16 bis 36, knickt nach Süden und 
verläuft dann entlang der Westgrenze der Schluchtstraße, schließt das Grundstück 
Schluchtstraße 16 mit ein, verläuft dann auf dessen südlicher Grenze bis zur hinteren 
Grundstücksgrenze zu Haus Bireneichen 15, dann entlang dessen Ost- und 
Nordgrenze, entlang der östlichen Straßengrenze der Straße Bireneichen bis zur 
Südgrenze des Grundstückes Bireneichen Hs. Nr. 9 und schließlich entlang dessen 
südlicher und östlicher Grenze. 

Beschluß des Rates der Stadt vom 06.11.2000 

Verfügung der Bezirksregierung vom 20.09.2001 ( 35.2-11.14 ) 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 

Der genannte Bauleitplan wird mit Begründung im Kundenzentrum Plankammer / 
Katasterauskunft, Zimmer 156, Rathauserweiterung, Wuppertal-Barmen, Große Flurstraße 10, 
während der Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr und 
donnerstags von 14:00 bis 17:30 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns 
Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt des Bauleitplanes und der Begründung wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 

Hinweise 
1. 	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.09.1997 (BGBl. I S. 2141) über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in 
eine bisher zulässige Nutzung durch die o. g. Bauleitpläne und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. 	 Eine Verletzung der in § 214 (1) Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 unbeachtlich, wenn 
sie nicht in Fällen des § 215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB innerhalb eines Jahres, in Fällen des 
§ 215 Abs. 1 Nr. 2 BauGB innerhalb von sieben Jahren seit der Bekanntmachung der 
o. g. Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal geltend gemacht worden 
sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzu
legen. 

3. 	 Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen der o.g. 
Bauleitpläne kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c)	 der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 
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d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Die Vorschriften des § 215 Abs. 2 BauGB bleiben unberührt. 

Wuppertal, den 26.10.2001 
Der Oberbürgermeister 

Dr. Hans Kremendahl 



 

 

 
 
  
 

 
   

  

  

 

  
 

   

 

 
  

 

 

 

   
 

 
 

  
 

 

   
 

 

 
 

    
 

 

 
  

   
  

  

   

   

 

Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Genehmigung / Inkrafttreten von Bauleitplänen 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die nachstehend genannte 
Flächennutzungsplanänderung gemäß § 6 des Baugesetzbuchs ( BauGB ) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.09.1997 (BGBl I S. 2141) genehmigt. 

Flächennutzungsplanänderung Nr. 978 – Weidenstraße 

Gebiet: Siehe Bebauungsplan Nr. 978 

Beschluß des Rates der Stadt vom 02.04.2001 

Verfügung der Bezirksregierung vom 25.09.2001 ( 35.2-11.14 ) 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 02.04.2001 den nachfolgend genannten 
Bebauungsplan gemäß § 10 des Baugesetzbuchs ( BauGB ) als Satzung beschlossen. 

Bebauungsplan Nr. 978 – Weidenstraße 

Geltungsbereich: Bereich entlang der Weidenstraße, Viehhofstraße bis Einmündungsbereich 
Rheinstraße, Ruhrstraße bis hin zur Weidenstraße. 

Mit dieser Bekanntmachung treten die genannten Bauleitpläne in Kraft. 

Die genannten Bauleitpläne werden mit Begründung im Kundenzentrum Plankammer / 
Katasterauskunft, Zimmer 156, Rathauserweiterung, Wuppertal-Barmen, Große Flurstraße 10, 
während der Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr und 
donnerstags von 14:00 bis 17:30 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns 
Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt der Bauleitpläne und der Begründung wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 

Hinweise 
1. 	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.09.1997 (BGBl. I S. 2141) über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in 
eine bisher zulässige Nutzung durch die o. g. Bauleitpläne und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. 	 Eine Verletzung der in § 214 (1) Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 unbeachtlich, wenn 
sie nicht in Fällen des § 215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB innerhalb eines Jahres, in Fällen des 
§ 215 Abs. 1 Nr. 2 BauGB innerhalb von sieben Jahren seit der Bekanntmachung der 
o. g. Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal geltend gemacht worden 
sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzu
legen. 

3. 	 Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen der o.g. 
Bauleitpläne kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)	 der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c)	 der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 
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d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Die Vorschriften des § 215 Abs. 2 BauGB bleiben unberührt. 

Wuppertal, den 26.10.2001 
Der Oberbürgermeister 

Dr. Hans Kremendahl 



 

 

 
 
  
 

   

 

  

 
 

  

   
 

 
  

  
 

 

   
 

 

 
 

    
 

 

 
  

   
  

  

   

   

 

    
  

 
 

  
 

 
 
 
 

Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Genehmigung / Inkrafttreten von Bauleitplänen 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 24.09.2001 den nachfolgend genannten 
Bebauungsplan gemäß § 10 des Baugesetzbuchs ( BauGB ) als Satzung beschlossen. 

Bebauungsplan Nr. 834 A – Westfalenweg / Sonenblume 

Geltungsbereich: Grundstücke nördlich des Westfalenweges Nr. 227, 229 und 233 sowie 
den an diese angrenzenden Teil des Westfalenweges (einschl. dem nördlichen Teil des 
Flurstückes Nr. 41 zwischen Westfalenweg und Kohlstraße gelegen). 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 

Der genannte Bauleitplan wird mit Begründung im Kundenzentrum Plankammer / 
Katasterauskunft, Zimmer 156, Rathauserweiterung, Wuppertal-Barmen, Große Flurstraße 10, 
während der Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr und 
donnerstags von 14:00 bis 17:30 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns 
Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt des Bauleitplanes und der Begründung wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 

Hinweise 
1. 	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.09.1997 (BGBl. I S. 2141) über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in 
eine bisher zulässige Nutzung durch die o. g. Bauleitpläne und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. 	 Eine Verletzung der in § 214 (1) Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 unbeachtlich, wenn 
sie nicht in Fällen des § 215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB innerhalb eines Jahres, in Fällen des 
§ 215 Abs. 1 Nr. 2 BauGB innerhalb von sieben Jahren seit der Bekanntmachung der 
o. g. Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal geltend gemacht worden 
sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzu
legen. 

3. 	 Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen der o.g. 
Bauleitpläne kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)	 der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c)	 der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Die Vorschriften des § 215 Abs. 2 BauGB bleiben unberührt. 

Wuppertal, den 26.10.2001 
Der Oberbürgermeister 

Dr. Hans Kremendahl 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Tagesordnung für die Sitzung des Rates der Stadt Wuppertal am 05.11.01,16.00 Uhr im 
Sitzungssaal des Rathauses in Wuppertal-Barmen 

Öffentliche Sitzung 

01 Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NW 

02 Auflösung der Wuppertal GmbH
 - Antrag der Ratsgruppe der PDS vom 14.09.2001 

03 Internet-Live-Übertragung von Sitzungen des Rates
 - Antrag der FDP-Fraktion vom 17.10.2001 

04 Investorenwettbewerb Schwimmoper - 3. Ausschreibung
 - Antrag der FDP-Fraktion zur Tagesordnung 

05 Besetzungen bzw. Umbesetzungen / Veränderungen in Aus
schüssen und sonstigen Gremien 

06 Antrag gem. § 8 d.Geschäftsordnung f.d. Rat der Stadt
 - Gesamtkonzeption Gerichtsinsel/B 7/Wunderbau 

Antrag der FDP-Fraktion vom 10.9.01 

07 Antrag gem. § 8 d.Geschäftsordnung f.d. Rat der Stadt
 - Gewerbeparkentwicklung 

Antrag der FDP-Fraktion vom 10.9.01 

08 Integrationsangebot der Stadt Wuppertal
 - Antrag der CDU-Fraktion vom 19.07.2001 
- Antrag der SPD-FRaktion vom 20.06.2001 

09 Beschluss über die vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahres
rechnung 2000 und Entscheidung über die Entlastung des Oberbürgermeisters
 gemäß § 94 GO NW 

10 Verbandsversammlung des Wupperverbandes am 6.12.2001 

11 Verwaltungsgebührensatzung einschließlich Gebühren
bedarfsberechnung und Gebührentarif 

12 Über- und außerplanmäßige Ausgaben für das Haushaltsjahr 2001 

13 Gebührensatzung zur Abfallwirtschaftssatzung der Stadt
 Wuppertal vom 17.12.1999 für das Jahr 2002 

14 Maßnahmen als Grundlage für ein Haushaltssicherungskonzept, Liste A
 hier: Vorgesehener Verzicht auf die Vergabe von Wohnungsfürsorgedarlehen 

15 Änderung der Hauptsatzung 

16 Änderung der Zuständigkeitsordnung 

17 Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal (ESW) 

18 Wirtschaftsführung des Eigenbetriebes ESW für 2002 
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19 	 4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die
 Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Wuppertal 

20 Maßnahmen der Stadtentwässerung im Jahr 2002 / 1. Ent
wurf des Maßnahmekatalogs 2003 - Beratung im Bezug auf
 die Gebiete Heidt und Vonkeln 

21 	 Zwölfte Satzung zur Änderung der Beitrags- und Ge
bührensatzung zur Satzung über die Abwasserbeseitigung
 in der Stadt Wuppertal vom 19.12.1989 

22 	 Bauleitplanverfahren Nr. 1014 V - westlich Wittener
 Straße - (vorhabenbezogener Bebauungsplan (VBP) Nr.
1014 V und FNP-Änderung Nr. 1014)
 - Vereinfachte Änderung des Planentwurfs gem. § 3 (3)

 i.V.m. § 13 Nr. 3 BauGB
 - Behandlung d. Anregungen im Zuge d. Planoffenlegung
 - Zustimmung zum Durchführungsvertrag zum VEP des Vor

habenträgers
 - Beschluss zur Flächennutzungsplanänderung Nr. 1014
 - Satzungsbeschluss zum VBP Nr. 1014 V 

23 	 Bauleitplanverfahren Nr. 910 - Lichtscheider Str. /Oberbergische Str. 
(Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplan)
 - Behandlung der Anregungen
 - Beschluss zum Flächennutzungsplan
 - Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 

24 	 Bauleitplanverfahren Nr. 156 - Lichtscheider Kreuz 
(Bebauungsplan)
 - 6. Änderung des Bebauungsplanes
 - Behandlung der Anregungen
 - Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 

25 	 Bauleitplanverfahren Nr. 956 - Gewerbegebiet Korzert 
- Behandlung der Anregungen, Satzungsbeschluss 

26 	 Bauleitplanverfahren 910 - Lichtscheider Straße /
 Oberbergische Straße - Bauleitplanverfahren 156 / 6.
Änd. - Lichtscheider Kreuz
 - Anordnung einer Veränderungssperre 

27 	 Bauleitplanverfahren Nr. 485/1 - Wulfeshohl / Ost 
(Flächennutzungsplanänderung und 2. Änderung des Be
bauungsplanes)

 - Behandlung der Anregungen
 - Satzungsbeschluss 

28 	 Bauleitplanverfahren Nr. 463 - Westfalenweg / Wilhelm-Raabe-Weg 
- Behandlung der Anregungen
 - Satzungsbeschluss 

29 	 Bauleitplanverfahren Nr. 938 - Ronsdorfer Straße / Kronprinzenallee 
Erste Änderung des Bebauungsplanes
 - Aufstellungsbeschluss 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

30 	 Neuordnung der freiwerdenden Bundeswehrflächen
 Generaloberst Hoepner-Kaserne und Standortübungsplatz
 - Sachstandsbericht und Nutzungskonzept 

31 	 Auswirkungen des Bevölkerungsrückgangs und Handlungsbedarfe
 Anträge gem. § 8 d. Geschäftsordnung f.d. Rat der Stadt
 - Antrag der SPD-Fraktion vom 21.02.2001 (1027/01) 
- Antrag der FDP-Fraktion vom 29.03.2001 (1048/01) 

32 	 Planfeststellungsverfahren für den Ausbau der Schwebe
bahnhaltestellen Oberbarmen und Wagenhalle Oberbarmen
 von Brücke 465 bis Stütze 473 

33 	 Entgeltordnung der Stadt Wuppertal für die Nutzung von
 städtischem unbebautem Grundbesitz 

34 	 Nördliche Umgehungs- und Erschließungsstraße im Stadt
bezirk Vohwinkel (Nordtangente Vohwinkel)
 - Machbarkeitsstudie 

35 	 Denkmalbereichsatzung für das Zooviertel 

36 	 Rückzahlung zuviel erhaltener Landeszuwendungen für die
 Industrieerschließung Gruitener Straße (Schrotzberg)
 hier: GENEHMIGUNG EINER DRINGLICHKEITSENTSCHEIDUNG 

37 	 Abweichungssatzung für die Otto-Kreitz-Straße 

38 	 Konzept "Integrierte Stadtteilentwicklung in Wuppertal" 

39 	 Satzung des Seniorenbeirates - Neufassung 

40 	 Jahresabschluss 2000 für die Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal 

41 	 Dritte Rechtsverordnung zur Änderung der Rechtsverordnung zur Festsetzung von
 Beförderungsentgelten im Gelegenheitsverkehr mit den in der Stadt Wuppertal zuge
lassenen Taxen (Taxentarif) 

42 	 Zentrales Meldeamt 

43 	 Angelegenheiten des Beteiligungsmanagements
 - Jahresabschluss 2000 der Stadtsparkasse Wuppertal 

44 	 Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Wuppertal
 - Antrag der SPD-Fraktion vom 10.10.2001 



      

      

      

      

      

      

Nichtöffentlicher Sitzung 

45 	 Bürgschaftsangelegenheiten 

46 	 Angelegenheiten des Beteiligungsmanagements
 - Erhöhung der Beteiligung der B+B Autorecycling

 GmbH an der AUTOonline GmbH


 - Gründung der WVW Wertstoff Verwertung Wuppertal GmbH 

47 	 Anteilige Rückzahlung von öffentlichen Wohnungsbaumitteln 

48 	 Einberufung der Einigungsstelle
 hier: GENEHMIGUNG EINER DRINGLICHKEITSENTSCHEIDUNG 

49 	 Grundstücksangelegenheiten 

50 	 Gestaltungsbeirat
 - Anpassung der Geschäftsordnung
 - Festlegung der Aufwandsentschädigung für Mitglieder
 hier: GENEHMIGUNG EINER DRINGLICHKEITSENTSCHEIDUNG 

Wuppertal, 26.10.2001	 Der Oberbürgermeister 
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